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Textliche Festsetzungen: 

 

 

zu Ziff. 4:  Weitere Festsetzungen: 

Nebenanlagen 
und Garagen: Satz 1 „Die Gestaltung der Garage / Nebengebäude hat sich an das 

Hauptgebäude anzupassen“, entfällt. 
 
Die übrigen Festsetzungen bleiben unberührt. 
 
 
 

Begründung: 
 
Auf Grund mehrfacher Anfragen von Bauherren und künftigen Grundstückseigentümern soll 
für das Plangebiet bei Garagen und Nebenanlagen die Möglichkeit gegeben werden, diese 
abweichend vom Anpassungsgebot errichten zu können. Im Hinblick auf die stark 
gestiegenen Baukosten inclusive der Grunderwerbskosten könnten auch z.B. Fertigteilgaragen 
aufgestellt werden. 
 
Mit der Deckblattänderung schafft die Stadt Voraussetzungen, wie sie bereits bei früheren 
Baugebieten vorhanden sind. Aus städtebaulicher Sicht ist auch nicht mit erheblichen 
Nachteilen zu rechnen. Insbesondere werden viele Nebengebäude und Garagen mit einem 
Flachdach errichtet. 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes werden die Festsetzungen der Grünordnung nicht 
berührt. Insofern darf auf den bestehenden Bebauungsplan verwiesen werden. Dies gilt auch 
für die Umweltbelange. Ein Umweltbericht ist darüber hinaus gem. § 13 a BauGB nicht 
erforderlich. 






